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 EXECUTIVE SUMMARY                                                   

 
Ehemalige Fernmeldeanlagestation 

7122 Gols 

 
Grundbuch: Gst.Nr. 9415/2, EZ 5230, KG 32008 Gols 

 
 

 

 

MINDESTVERKAUFSPREIS 

 

Der Mindestkaufpreis für die gegenständliche Teilfläche der Liegenschaft beträgt: 
€ 50.000,-- (keine Vorschreibung der USt) 

 

 
 

 

GRUNDSTÜCKSFLÄCHE 

 

 

Grundstücksfläche: ca. 12.105 m² (lt. Grundbuch vom 26.06.2014) 
 

 
 

 

ANGEBOTSFRIST 

    
Donnerstag, 16. Oktober 2014 (einlangend) 

 
Sollten mehrere Angebote einlangen, die zumindest den von der Verkäuferin festgelegten 

Mindestkaufpreis aufweisen, behält sich die SIVBEG vor, eine Bestpreisermittlung durchzuführen. 

 
 

 
 

KONTAKT 

 

SIVBEG Strategische Immobilien Verwertungs-, Beratungs- und 
Entwicklungsgesellschaft m. b. H. 

Dampfschiffstrasse 4, 1030 Wien 
 

Ansprechperson: 
Mag. (FH) Veronika Frenzel,          

T +43 1 715 09 00-7005      

F +43 1 715 09 00-7020      
M +43 664 807 45 7005        

frenzel@sivbeg.at 
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1. ALLGEMEINE LIEGENSCHAFTSDATEN 

 

1.1.   Lagebeschreibung 

 
Stadtgemeinde Gols 

 
Die gegenständliche Liegenschaft befindet sich in der Marktgemeinde Gols im Bundesland Burgenland. 

Die Gemeinde liegt im politischen Bezirk Neusiedl am See mit insgesamt rund 56.504 Einwohnern 

(Stand: 1.1.2014, Statistik Austria). In der Gemeinde selbst leben zurzeit rund 3.740 Einwohner 
(Stand: 1.1.2014, Statistik Austria). 

 
Stadtplan 

Quelle: GIS des Landes Burgenland 

 

Die ehemalige Fernmeldeanlagestation befindet sich nördlich der Gemeinde Podersdorf am See und 
unweit der Uferzone des Neusiedler Sees. Die Umgebung ist durch landwirtschaftliche Nutzungen in 

Form von Weinanbaugebieten sowie von Wiesenflächen gekennzeichnet und zum Teil durch die 
feuchten Uferrandzonen des Neusiedler Sees geprägt.  

 
 

Erreichbarkeit 

 
Die Erreichbarkeit der verkaufsgegenständlichen Liegenschaft durch den motorisierten 

Individualverkehr und durch den öffentlichen Verkehr stellt sich wie folgt dar:  
 

Die Liegenschaft befindet sich ca. 700 m westlich der L205 See Straße (Verbindungsstraße B51/Gols 

mit Wallern im Bgl.) und ist von der L205 über einen öffentlichen Weg angebunden. Die 
nächstgelegene Autobahnanschlussstelle an die A4 Ost-Autobahn ist in ca. 11 km erreichbar.  
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Die Entfernung zu den nächstgelegenen Städten beträgt: 

  

Neusiedl am See ca. 11 km 

Eisenstadt ca. 44 km 

Wien ca. 67 km 

 
Die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist durch die nächstgelegene Busstation der Linie 871, 

welche ca. 3 km entfernt ist, gegeben. Der Bahnhof Gols befindet sich in ca. 5 km Entfernung.  

 

 
1.2.   Flächenwidmungsplan 

 

Die verkaufsgegenständliche Liegenschaft ist als Grünland – Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche 
(Zusatz ESG: Europaschutzgebiet) gewidmet und befindet sich im Naturschutzgebiet, das zum 

UNESCO Weltkulturerbe gehört.   
Die Wasserfläche und der Schilfgürtel des Neusiedlersees sind als Lebensraum für Wasser- und 

Watvögel von internationaler Bedeutung und als Biosphärenreservat der UNESCO und als 

europäisches biogenetisches Reservat des Europarates geschützt.  

 
Flächenwidmungsplan (Ohne Maßstab): 

Quelle: GIS des Landes Burgenland 
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1.3.   Hoch- und Grundwassergefährdung 

 

Die Flächen der verkaufsgegenständlichen Liegenschaft weisen laut Abfrage eine "hohe Gefährdung: 

Überflutung bei 30-jährlichem Hochwasserereignis" auf.  
 

Gefahrenzonenplan für Fließgewässer: 
    

 Quelle: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft  
           (BMLFUW), http://www.hora.gv.at/ 

 

Laut topographischer Karte lässt sich für gegenständliche Liegenschaft ein durchwegs hoher 
Grundwasserspiegel erkennen, der dazu führt, dass jahreszeitlich in Abhängigkeit von 

Niederschlagsmengen auch die Feuchtwiesen unter Wasser stehen können.  
 

Topographische Karte: 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Quelle: GIS Burgenland 
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1.4.   Nutzungsmöglichkeit 

 

Die Errichtung des bestehenden Gebäudes wurde für militärische Zwecke, zur Nutzung als 

Fernmeldeanlagestation, nach einschlägigen baubehördlichen, naturschutz- und wasserrechtlichen 
Bestimmungen im Jahr 1978 bewilligt.   

 
Gemäß Auskunft der Gemeinde Gols wäre eine allfällige Weiternutzung des Gebäudes möglich, sofern 

die Weiternutzung in Abstimmung mit dem Umweltamt und der zuständigen Raumplanungsbehörde 
erfolgen würde.  

 

Es ist daher grundsätzlich davon auszugehen, dass die Nutzung des Gebäudes durch einen Käufer als 
Änderung des Verwendungszweckes anzusehen sein wird und im Zuge dessen, einer Bewilligung 

seitens der Behörde bedarf.  
 

 

1.5.   Denkmalschutz 

 
Die Liegenschaft ist nicht in der Verordnung des Bundesdenkmalamtes für den politischen Bezirk 

Neusiedl am See enthalten, mit welchem Objekte unter die Bestimmungen des § 2a Bundesgesetz 
betreffend den Schutz von Denkmalen wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen oder sonstigen 

kulturellen Bedeutung (Denkmalschutzgesetz - DMSG), StF: BGBl. Nr. 533/1923, gestellt werden.  

 
 

1.6.  Kontamination 

 
Die Liegenschaft ist nicht im Altlasten- und Verdachtsflächenkataster eingetragen.  

 

 

1.7.  Anschlüsse 

 

Die kaufgegenständliche Liegenschaft ist an das Stromnetz der BEWAG (20 kV) angeschlossen. Die 
Wasserversorgung ist durch einen auf der Liegenschaft befindlichen Brunnen gegeben. Die 

Abwasserentsorgung erfolgt durch eine Senkgrube.     

 
 

1.8.  Energieausweis 

 
Für das Betriebs- und Unterkunftsgebäude liegt ein Energieausweis vor (siehe Anhang Punkt 6.4. 

Energieausweis) und wird dem Käufer vor Vertragsunterfertigung in Kopie ausgehändigt.  
 

 
1.9.  Eigentumsverhältnisse/Verwaltung 

 

Die gegenständliche Liegenschaft steht zur Gänze im Eigentum der Republik Österreich 
(Heeresverwaltung), 1090 Wien, Rossauer Lände 1. 

 

Die Verwaltung der Liegenschaft erfolgte bis dato durch: 
Militärisches Immobilien Management Zentrum  

Rossauer Lände 1 
1090 Wien 
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2. BESCHREIBUNG DER LIEGENSCHAFT 

 

2.1.   Historie der Liegenschaft 

 
Die Fernmeldeanlagestation in Gols wurde vom Österreichischen Bundesheer bis Ende März 2013 

genutzt.  
 

 

2.2.   Beschreibung 

 
Die Liegenschaft besteht aus dem Grundstück Nr. 9415/2 mit einer Gesamtfläche von 12.105 m². Das 

Grundstück ist L-förmig konfiguriert und ist im Bereich der Bebauung des Gebäudes leicht erhöht. 
 

Übersichtsplan: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Quelle: GIS des Landes Burgenland 

 
Die Liegenschaft der ehemaligen Fernmeldeanlagestation ist im nördlichen Bereich mit einem Gebäude 

bebaut, welches als Dienststellen- und Unterkunftsgebäude diente. Das Gebäude ist nicht unterkellert 
und ist voll aufgeschlossen. Die Nutzfläche beträgt ca. 100 m².  

 

Der südliche Liegenschaftsbereich, anschließend zum Gebäude, ist teilweise mit einer unterirdisch 
führenden Kabeltrasse versehen, welche zur ehemaligen Antennenanlage führt. Oberirdisch sind zum 

Teil Fundamentreste der Antennenanlage sowie der Revisionsschächte vorhanden.  
 

Die verbleibende Restfläche der Wiesenfläche im südlichen Bereich ist geprägt durch die im östlichen 

Gebiet des Neusiedler Sees befindlichen Salzlacken, welche sich abhängig von Witterung und 
Niederschlagsmengen verändern.  
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Der Bereich um das Gebäude ist mittels einer Zaunanlage aus waagrecht befestigten Holzbalken 

eingefriedet.   
 

Die Zufahrt auf die Liegenschaft ist mittels eines öffentlichen Weges (nur für Anrainer) gegeben. Vor 

dem eingezäunten Bereich ist eine Stellplatzfläche mit Betonrasensteinen vorhanden.  
 

 
Lageplan: 

Quelle: BMLVS 

 
Objekt: 

 
001 Betriebs- und Unterkunftsgebäude   

 

 

2.3.   Bauzustand und Ausstattung 

 

Das Betriebs- und Unterkunftsgebäude wurde nach der Baubewilligung im Jahr 1978 in 
Massivbauweise eingeschossig errichtet. Das Dach ist mit einer Schilfrohrdeckung gedeckt.  

 

Das Gebäude setzt sich aus folgenden Räumlichkeiten zusammen: Arbeits-, Bereitschafts-, Schlaf-, 
Abstell- und Naßräume. Des Weiteren sind Räume für die technische Nutzung vorhanden: 

Abstellraum, Öltankraum und Notstromaggregatraum.  
 

Der Bau- und Erhaltungszustand des Gebäudes befindet sich in einem mittelmäßigen Zustand, wobei 
jedoch das Dach, welches mit Schilfrohr bedeckt ist, bereits erhebliche Mängel aufweist.  

 

Die Räumlichkeiten werden durch eine Elektroheizung beheizt.  
 

Die Baulichkeiten wurden laufend instandgehalten. Der allgemeine Bau- und Erhaltungszustand 
entspricht dem Alter der Anlage. 
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2.4.   Nutzflächenaufstellung 

 

Die Nutzfläche des Gebäudes der ehemaligen Fernmeldeanlagestation in Gols beträgt laut Gebäude-

datenbank der Heeresbauverwaltung gemäß ÖNORM 1800 ca. 100 m²:  
 

 
 
Es erfolgte keine Nachprüfung der Flächen in der Natur und es wird keine Gewähr dafür übernommen.  

 
 

 

3. MINDESTKAUFPREIS 

 

Der Mindestkaufpreis für die gegenständliche Liegenschaft beträgt:  

 
€ 50.000,-- (keine Vorschreibung der USt) 

 
Im Zusammenhang mit dem Budgetbegleitgesetz vom 13. Mai 1998 und den damit verbundenen 

steuerlichen Änderungen bei Grundstückstransaktionen weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass in 
den angeführten Kaufpreisangeben keine Umsatzsteuer enthalten ist und von der Verkäuferin auch 

keine vorgeschrieben wird.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

Objekt Baujahr Nutzfläche [m²] Bruttorauminhalt [m³] bebaute Fläche [m²]

001 Betriebs- und Unterkunftsgebäude 1978 103,82 m² 1.258,18 m³ 219,76 m²
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4. ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND VERTRAGSBEDINGUNGEN 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Vertragsbedingungen 
 

Die Republik Österreich (vertreten durch das Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport) 
(im Folgenden die „Verkäuferin“) beabsichtigt die Veräußerung der Liegenschaft "ehem. 

Fernmeldeanlagestation Gols".  

 
Verfahren: 

 
Die Veräußerung dieser Liegenschaft wird durch die mit dem Verkauf allein beauftragte SIVBEG 

Strategische Immobilien Verwertungs-, Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft m. b. H., 
Dampfschiffstraße 4, 1030 Wien in einem transparenten und strukturierten Bieterverfahren 

durchgeführt, das nicht dem österreichischen Vergaberecht unterliegt. Das Bieterverfahren wird 

ausschließlich in deutscher Sprache durchgeführt. Unterlagen sind vom Bieter ausschließlich in 
deutscher Sprache oder in beglaubigter Übersetzung in die deutsche Sprache vorzulegen. 

 
Kaufinteressenten, die am Erwerb dieser Liegenschaft interessiert sind, werden eingeladen, am 

Bieterverfahren teilzunehmen. 

 
Die Verkäuferin und die SIVBEG behalten sich das Recht vor, den Verkaufsprozess und/oder das 

Bieterverfahren jederzeit unter Beachtung des Transparenz- und Gleichbehandlungsgebotes einseitig 
abzuändern das Bieterverfahren zu unterbrechen oder zu beenden oder keinen Kaufvertrag zu 

abschließen. Alle Änderungen des Verkaufsprozesses und/oder des Bieterverfahrens sowie 

Entscheidungen, das Bieterverfahren zu unterbrechen oder zu beenden, werden in geeigneter Form 
bekanntgegeben. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Verkauf unter dem gemeinen 

Wert der Liegenschaft gesetzlich unzulässig ist. 
 

Die SIVBEG und die Verkäuferin haften gegenüber dem Kaufinteressenten nicht für allfällige im 
Zusammenhang mit der Untersuchung der Liegenschaft entstehenden Kosten oder Gebühren, auch 

dann nicht, wenn sich die SIVBEG oder die Verkäuferin entscheiden sollten, den Verkaufsprozess zu 

ändern, zu unterbrechen oder vorzeitig abzubrechen. 
 

Alle Angaben und Daten erfolgen auf Basis der Auskunft und übergebenen Unterlagen der 
Verkäuferin. Die SIVBEG leistet daher keine Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. 

 

Kaufvertrag: 
 

Der in der Beilage befindliche Kaufvertragsentwurf ist für die Kaufinteressenten hinsichtlich 
preisrelevanter Punkte wie insbesondere Gewährleistungs- und Haftungsbestimmungen bindend. 

Änderungen sind nur im Einvernehmen mit der Verkäuferin unter Beachtung des 
Gleichbehandlungsgebotes möglich. 

 

Die Verkäuferin geht grundsätzlich davon aus, dass die gegenständliche Liegenschaft zur Ausübung 
gewerblicher Zwecke erworben wird und dementsprechend lediglich solche Interessenten Anbote zum 

Kauf der Liegenschaft abgeben, die nicht Konsumenten im Sinne des Bundesgesetzes vom 8. März 
1979, mit dem Bestimmungen zum Schutz der Verbraucher getroffen werden 

(Konsumentenschutzgesetz - KSchG), StF: BGBl. Nr. 140/1979, sind. Allfällige Interessenten die 

dennoch Konsumenten im Sinne des KSchG sind, haben die SIVBEG im Zuge der Erstattung ihres 
Anbots auf diesen Umstand hinzuweisen. Sollte der im Zuge des Ausbietungsverfahrens ermittelte 

Käufer Konsument im Sinne des KSchG sein, wird der gegenständliche Kaufvertragsentwurf unter 
Bedachtnahme der zwingenden Bestimmungen des KSchG, jedoch unter möglichster Berücksichtigung 

des Gleichbehandlungsgebots, angepasst.  

 
 



 
 

 12 

 

Strategische Immobilien Verwertungs-, Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft m. b. H.  |  Dampfschiffstraße 4  |  1030 Wien |  www.sivbeg.at 

T +43 1 715 09 00-0 | F +43 1 715 09 00-7020 | office@sivbeg.at | Firmensitz: Wien | Handelsgericht: Wien | UID: ATU62070724 | FN: 269005x 

 

Interessenten, die Ausländer im Sinne der österreichischen Grundverkehrsgesetzgebung und 

Inländern auch nicht gleichgestellt sind, nehmen zur Kenntnis, dass der vorliegende 
Kaufvertragsentwurf im Falle des Erwerbs der Liegenschaft einvernehmlich sprachlich dahingehend 

anzupassen ist, dass es zu keiner Besserstellung gegenüber Inländern kommen kann. 

 
Der Vertragserrichter kann vom Käufer bestimmt werden. Der Kaufvertrag ist auf Kosten des Käufers  

im Original in zweifacher Ausfertigung zu errichten, wobei jede Vertragspartei ein Original erhält. 
 

Alle mit der Errichtung und der grundbücherlichen Durchführung des Kaufvertrages verbundenen 

Kosten, Gebühren und öffentlichen Abgaben trägt der Käufer, insbesondere auch die 
Grunderwerbsteuer und die Einverleibungsgebühr. Die Kosten ihrer rechtsfreundlichen und sonstigen 

Vertretung trägt jede Vertragspartei selbst.  
 

Festgehalten wird, dass als Vertragserrichter nur ein in Österreich zugelassener öffentlicher Notar oder 
Rechtsanwalt akzeptiert wird. 

 

Nachbesserung: 
 

Auf die im Kaufvertragsentwurf enthaltene Nachbesserungsklausel wird hingewiesen. 
 

Provisionsvereinbarung: 

 
Für den Verkauf durch die SIVBEG entsteht für den Käufer keine Verpflichtung zur Bezahlung einer 

Provision. 
 

Nur für den Fall, dass der Käufer den Abschluss des Kaufvertrages wider Treu und Glauben vereitelt 

(z.B. unberechtigte Erklärung des Rücktritts durch den Käufer, Nichtunterfertigung des Kaufvertrages, 
Unterlassung der rechtzeitigen Antragstellung bei Grundverkehrsbehörden etc.) oder die Verkäuferin 

berechtigterweise vom Abschluss des Kaufvertrages Abstand nimmt, weil der ermittelte Meistbieter, 
aus welchem Grund auch immer, den Kaufpreis nicht innerhalb der festgesetzten Frist erlegt, 

verpflichtet sich der Käufer zur Bezahlung einer Vermittlungsprovision in der Höhe von 3% des 
vereinbarten Kaufpreises zuzüglich 20 % USt., inklusive Lasten, an die SIVBEG. 

 

Angebotsfrist:  
 

Kaufinteressenten werden eingeladen, bis Donnerstag, den 16. Oktober 2014 (einlangend), ein 
verbindliches und bedingungsloses Angebot über den Kauf der gegenständlichen Liegenschaft, 

entsprechend der vorliegenden Verkaufsbedingungen, an die mit dem Verkauf allein beauftragte 

SIVBEG – Strategische Immobilien Verwertungs-, Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft m. b. H., 
Dampfschiffstraße 4, 1030 Wien zu richten.  

 
Diesem Angebot ist eine Erklärung des Kaufinteressenten, ob er als Inländer oder als Ausländer im 

Sinne der österreichischen Grundverkehrsgesetzgebung gilt, beizulegen. Im Falle der Abgabe einer 
positiven Erklärung zur Inländereigenschaft, ist diese durch Beifügung eines Firmenbuchauszuges bei 

juristischen Personen, bzw. durch Vorlage einer Kopie des Staatsbürgerschaftsnachweises bei 

natürlichen Personen, zu belegen. 
 

Einem Angebot ist eine unwiderrufliche Finanzierungszusage einer österreichischen Geschäftsbank, 
den Erwerb der Liegenschaft bis zu einem Gesamtkaufpreis entsprechend dem abgegebenen Angebot 

samt Nebenkosten zu finanzieren, beizulegen. Diese Finanzierungszusage erübrigt sich, wenn der 

Interessent bei Abgabe seines Kaufanbots in sonstiger geeigneter Weise nachweist oder glaubhaft 
macht, dass er über geeignete Finanzierungsmittel in gleicher Höhe verfügt. Zu diesem Nachweis 

geeignet sind insbesondere Kopien von – den Namen des Erwerbers ausweisenden – Sparbüchern, 
Konto- und Depotauszügen sowie sonstige Bankbestätigungen. 
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Wenn die Angebotslegung für eine in Gründung befindliche Gesellschaft erfolgt, ist dies ausdrücklich 

offenzulegen. In diesem Fall haften der/die Interessenten und die in Gründung befindliche 
Gesellschaft solidarisch für alle sich aus dem vertraglichen und vorvertraglichen Verhältnis zwischen 

dem Interessenten / Käufer und der Verkäuferin ergebenden Pflichten. Dem Angebot ist seitens des 

Interessenten/der Interessenten eine Patronatserklärung für die für die in Gründung befindliche 
Gesellschaft beizulegen. Die Finanzierungszusage hat sich auch auf die in Gründung befindliche 

Gesellschaft zu beziehen. Bei Anbotslegung eines Interessentenkonsortiums haften grundsätzlich alle 
Interessenten solidarisch, soweit die Verkäuferin – bei Vorliegen sonstiger ausreichender Sicherheiten 

– auf eine Solidarhaftung nicht ausdrücklich verzichtet. Wenn das Angebot eines Interessenten durch 

einen berufsmäßigen Parteienvertreter oder einen sonstigen Vertreter erstattet wird, ist der 
vollständige Name des Auftraggebers bekannt zu geben und eine schriftliche Vollmacht vorzulegen.       

 
Sollten mehrere Angebote einlangen, die zumindest den von der Verkäuferin festgelegten 

Mindestkaufpreis ausweisen, behält sich die SIVBEG vor, eine Bestpreisermittlung durchzuführen.  
 

Zu Zwecken der Bestpreisermittlung werden sämtliche Interessenten, die zuvor ein entsprechendes 

Angebot abgegeben haben eingeladen, im Rahmen einer Bestpreisermittlung, deren Zeitpunkt und Ort 
nach Prüfung und gegebenenfalls Verbesserung der schriftlichen Angebote noch gesondert bekannt 

gegeben wird, ihre Angebote nachzubessern. Mit jenem Interessenten, der am Schluss der 
Verkaufsverhandlung das höchste Kaufpreisangebot abgegeben hat, wird im Anschluss an die 

Bestpreisermittlung durch die SIVBEG unverzüglich die Erstellung eines Kaufvertrages eingeleitet. 

 
Rücktritt und Schadenersatz: 

 
Sollte der ermittelte Meistbieter den Kaufpreis, aus welchem Grund auch immer, nicht innerhalb der 

festgesetzten Frist hinterlegen, kann die Verkäuferin ohne Setzung einer Nachfrist durch einseitige 

Erklärung vom Vertragsabschluss Abstand nehmen und vom Meistbieter Schadenersatz in der Höhe 
des Kaufpreisausfalls und der allfällig entstehenden zusätzlichen Verwertungskosten begehren.  

 
Für den Zweitbieter gelten in einem solchen Fall die vorgenannten Bedingungen analog, wobei als 

Frist für die Hinterlegung des Kaufpreises – sofern im Einzelfall nichts Abweichendes festgesetzt 
wurde – 14 Tage ab Verständigung durch die Verkäuferin als vereinbart gelten.  

 

Die Bindungsfrist des Zweitbieters an sein Angebot endet drei Monate nach dem Datum der 
Verkaufsverhandlung, wobei für die Rechtzeitigkeit der Übersendung der Annahmeerklärung durch die 

Verkäuferin das Datum der Postaufgabe maßgeblich ist. 
 

Immobilienertragsteuer: 

 
Mit dem 1. Stabilitätsgesetz 2012, BGBl. Nr. I 2012/22, wurde in § 30b Einkommensteuergesetz 1988 

– EStG 1988, die Immobilienertragsteuer eingeführt; die Regelung ist am 1.4.2012 in Kraft getreten.  
 

Gemäß § 30b Abs 1 EStG 1988 ist für Einkünfte aus Grundstücksveräußerungen im Falle der 
Selbstberechnung eine auf volle Euro abzurundende Steuer in Höhe von 25% der 

Bemessungsgrundlage zu entrichten (Immobilienertragsteuer). Die Immobilienertragsteuer ist 

spätestens am 15. Tag des auf den Kalendermonat des Zuflusses zweitfolgenden Kalendermonats zu 
leisten.  

 
Gemäß § 30c Abs 2 EStG 1988 haben Parteienvertreter, die eine Selbstberechnung gemäß § 11 des 

Grunderwerbsteuergesetz 1987 – GrEStG 1987 vornehmen, gleichzeitig dem für den Steuerpflichtigen 

zuständigen Finanzamt mitzuteilen, wenn aus dem zugrundeliegenden Erwerbsvorgang Einkünfte 
gemäß § 2 Abs 3 Z 1 bis 3 oder 7 EStG 1988 erzielt werden (Z 1), und diesfalls die 

Immobilienertragsteuer gemäß § 30b Abs 1 EStG 1988 auf Grund der Angaben des Steuerpflichtigen 
selbst zu berechnen (Z 2).  
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§ 30c Abs 3 EStG 1988 bestimmt, dass die Parteienvertreter die selbstberechnete 

Immobilienertragsteuer gemäß § 30b Abs 1 EStG 1988 zu entrichten haben und für deren Entrichtung 
haften.  

 

Festgehalten wird, dass die Immobilienertragsteuer selbst, von der Verkäuferin zu tragen ist, weil 
Einkünfte aus Grundstücksveräußerungen besteuert werden. Sofern sich aber der Käufer eines 

Parteienvertreters bedient und dieser die Selbstberechnung der Grunderwerbsteuer gemäß 
§ 11 GrEStG 1987 vornimmt, wird ausdrücklich auf dessen Verpflichtungen und Haftung gemäß § 30c 

Abs 3 EStG 1988 hingewiesen. Der Käufer verpflichtet sich für den Fall, dass dessen Parteienvertreter 

eine Selbstberechnung gemäß § 11 GrEStG 1987 vornimmt und auch die Immobilienertragsteuer 
abführt, sämtliche in diesem Zusammenhang entstehende Kosten des Parteienvertreter selbst zu 

tragen. Weiters verpflichtet sich der Käufer mit der SIVBEG in einem solchen Fall eine Bestimmung 
über die Abwicklung der Anweisung der errechneten Immobilienertragsteuer durch die Verkäuferin 

ehestmöglich zu verhandeln und in das beiliegende Kaufvertragsmuster aufzunehmen.  
 

Hinweispflicht: 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein wirtschaftliches Naheverhältnis gemäß § 6 Abs 4 Bundesgesetz 

über die Rechtsverhältnisse der Makler (Maklergesetz - MaklerG) vorliegt, da die Verkäuferin eine 
Beteiligung am Stammkapital der SIVBEG hält. 

 

Es wird explizit darauf hingewiesen, dass dieser Vertrag im Hinblick auf § 2 Abs 6 des Bundesgesetzes 
über die Errichtung einer strategischen Immobilien Verwertungs-, Beratungs- und 

Entwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (SIVBEG-Errichtungsgesetz – SIVBEG-EG), 
BGBl. I Nr. 92/2005, der Genehmigung durch den Aufsichtsrat der SIVBEG unterliegt. Die 

Genehmigung ist nach Unterfertigung des Kaufvertrages durch den Käufer und vor Unterfertigung 

durch die Verkäuferin einzuholen. Ausschließlich aus Gründen einer vereinfachten Abwicklung im 
Grundbuch wird in dem abzuschließenden Kaufvertrag nicht auf die Genehmigungspflicht durch den 

Aufsichtsrat der SIVBEG hingewiesen. Die Bindung der Verkäuferin tritt erst mit grundbuchsfähiger 
Fertigung des Kaufvertrages durch die Verkäuferin nach Genehmigung des Vertrages durch den 

Aufsichtsrat der SIVBEG ein. Im Falle der Nichtgenehmigung durch das genannte Gremium hat der 
Käufer keine wie auch immer gearteten Schadenersatzansprüche gegenüber der Verkäuferin oder 

gegenüber der SIVBEG. Die Gegenfertigung des Kaufvertrages durch die SIVBEG gilt als Bestätigung 

des Vorliegens der Aufsichtsratgenehmigung. 
 

Sonstiges: 
 

Diese Liegenschaftsdokumentation richtet sich ausschließlich an Kaufinteressenten. Sofern 

Interessenten oder Dritte, die auch über eine Maklerkonzession verfügen, dieses Angebot erhalten, 
wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass die Verwendung oder die Weitergabe der 

Unterlagen an Dritte nur mit ausdrücklicher Zustimmung der SIVBEG gestattet ist. Es besteht kein 
Anspruch auf eine Abgeberprovision. 
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5. KAUFVERTRAGSENTWURF 

 
 

K A U F V E R T R A G S E N T W U R F 
 
 
 
 

abgeschlossen zwischen der  
 

 

Republik Österreich (Heeresverwaltung), 
1090 Wien, Rossauer Lände 1, 

 
gemäß § 2 Abs 2 SIVBEG-EG, BGBl. I Nr. 92/2005, 

vertreten durch die 
SIVBEG - Strategische Immobilien Verwertungs-, Beratungs- 

und Entwicklungsgesellschaft m. b. H., FN 269005 x, 

1030 Wien, Dampfschiffstraße 4, 
 

im Folgenden die „Verkäuferin“ genannt, und  
 

 

 
 

…………………………………………… 
 

im Folgenden der "Käufer" genannt 

 
 

 
wie folgt: 

 
 

 

 
1. Kaufgegenstand: 

 
Die Verkäuferin ist grundbücherliche Alleineigentümerin der Liegenschaft: 

 

„Fernmeldeanlagestation Gols“ 
inneliegend EZ 5230 KG 32008 Gols, bestehend aus dem Grundstück Nr. 9415/2, mit einer 

grundbücherlich ausgewiesenen Gesamtfläche von rund 12.105 m², welche den Kaufgegenstand 
bildet. 

 
Dem Käufer wurde vor Unterfertigung dieses Kaufvertrages ein aktueller Grundbuchsauszug 

ausgehändigt. 

 
Das verkaufsgegenständliche Grundstück ist als „Grünland – Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche 

(Zusatz ESG: Europaschutzgebiet)“ gewidmet und befindet sich im Naturschutzgebiet, das zum 
UNESCO Weltkulturerbe gehört. 

 

Die Flächen des verkaufsgegenständlichen Grundstücks weisen eine "hohe Gefährdung: Überflutung 
bei 30-jährlichem Hochwasserereignis" auf. Das verkaufsgegenständliche Grundstück befindet sich 

zudem innerhalb der Gefahrenzone eines 300-jährlichen Hochwasserereignisses (HQ 300). 
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2. Kaufpreis: 

 

Der vereinbarte Kaufpreis in der Höhe von EUR …………,-- (in Worten: Euro …………………………) 
wurde vom Käufer – vor Vertragsunterfertigung durch die Verkäuferin – kostenfrei unter Angabe des 

Zahlungsgrundes „Kauf Fernmeldeanlagestation Gols“ auf das Konto der SIVBEG bei der 
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, BIC: RLNWATWW, IBAN: AT64 3200 0000 0064 

7958, eingezahlt und wurde diese Einzahlung durch Vorlage der Durchführungsbestätigung des 

überweisenden Kreditinstitutes bei Vertragsunterfertigung nachgewiesen.  
 

Im Zusammenhang mit dem Budgetbegleitgesetz vom 13. Mai 1998 und den damit verbundenen 

steuerlichen Änderungen bei Grundstückstransaktionen wird darauf hingewiesen, dass in den 
angeführten Kaufpreisangaben keine Umsatzsteuer enthalten ist und von der Verkäuferin auch keine 

vorgeschrieben wird. 
 

Die Kaufpreisermittlung erfolgte im Wege eines transparenten und strukturierten Bieterverfahrens, aus 
dem der Käufer als Meistbieter hervorging. 

 

Dem Käufer ist der wahre Wert des Grundstücks bekannt und er erklärt, dass die Bedingungen dieses 
Kaufvertrages im Hinblick auf die Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung sowohl subjektiv 

als objektiv angemessen, als auch den wirtschaftlichen Verhältnissen und Absichten der 
Vertragsparteien entsprechend sind, sodass im gegenständlichen Fall die Voraussetzungen für eine 

Anfechtung des Vertrages wegen allfälliger Verletzung über die Hälfte des wahren Wertes nicht 

gegeben sind. Sollten diese Voraussetzungen dennoch gegeben sein, wofür den Parteien freilich kein 
Anhaltspunkt vorliegt, erklärt der Käufer weiters, die Sache aus besonderer Vorliebe um einen 

außerordentlichen Wert zu übernehmen. 
 

 

3. Nachbesserungsklausel: 
 

Die Vertragsparteien vereinbaren folgende Nachbesserungsklausel für die folgenden 15 Jahre ab 
Rechtswirksamkeit dieses Vertrages: 

 
Sollte innerhalb einer Frist von 15 Jahren ab Rechtswirksamkeit dieses Kaufvertrages eine 

Umwidmung des Grundstücks oder von Teilen desselben in Bauland erfolgen und/oder durch den 

Käufer innerhalb dieser Frist eine Nutzung des Grundstücks oder von Teilen desselben als Bauland 
stattfinden, ist der Käufer verpflichtet, für jeden Quadratmeter neu gewidmeten Baulandes eine 

Kaufpreisnachzahlung in der Höhe von 50% der Differenz zwischen dem Grünlandpreis (Grünland – 
Landwirtschaft) zum ortsüblichen Baulandpreis pro Quadratmeter zu bezahlen.  

 

Die Höhe der Kaufpreisnachzahlung ist von einem einvernehmlich zu bestimmenden Sachverständigen 
abschließend für beide Vertragsteile verbindlich festzustellen. Sollte ein Einvernehmen über die 

Beauftragung eines Sachverständigen nicht erzielt werden, wird die Verkäuferin den ihrer Ansicht nach 
angemessenen Betrag ermitteln, vorschreiben und gegebenenfalls gerichtlich geltend machen. 

 
Eine Kaufpreisreduktion, aus welchem Grund auch immer, wird von den Vertragsparteien 

einvernehmlich ausgeschlossen. 

 
Der Käufer verpflichtet sich, die SIVBEG oder die Verkäuferin über eine rechtskräftige Umwidmung des 

gegenständlichen Grundstücks oder Teilen davon sowie über eine Nutzung des Grundstücks oder 
Teilen davon, als Bauland, nachweislich und unverzüglich zu informieren.   

 

Der Käufer ist unter Aufrechterhaltung seiner solidarischen Haftung verpflichtet, diese 
Nachbesserungsvereinbarung auf sämtliche Teil- oder Gesamtrechtsnachfolger im Eigentum an dem 

kaufgegenständlichen Grundstück zu überbinden. Der Käufer haftet der Verkäuferin für jenen 
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Schaden, der der Verkäuferin aus einer vom Käufer unterlassenen Überbindung der 

Nachbesserungsvereinbarung auf allfällige Teil- oder Gesamtrechtsnachfolger im Eigentum an dem 
kaufgegenständlichen Grundstück oder einer Verletzung der Bekanntgabepflicht entsteht. 

 

Verletzt der Käufer seine Bekanntgabe- und/oder Überbindungspflicht gilt für jeden Verstoß eine 
Konventionalstrafe in Höhe von EUR 5.000,- (wertgesichert nach dem VPI 2010, Basismonat ist das 

Monat des Vertragsabschlusses) als vereinbart. Der Käufer nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass die 
Möglichkeit der Geltendmachung weiterer Schadenersatzansprüche durch die Verkäuferin aus der 

Verletzung der Bekanntgabe- und/oder Überbindungspflicht unberührt bleibt. 

 
 

4. Übergabe und Übernahme: 
 

Die Verkäuferin verkauft und übergibt und der Käufer kauft und übernimmt den unter Punkt 1. dieses 
Kaufvertrages bezeichneten Kaufgegenstand wie er liegt und steht und wie die Verkäuferin den 

Kaufgegenstand bisher besessen und benützt hat bzw. zu besitzen und benützen berechtigt ist, im 

gegenwärtigen Zustand, mit allem sachlichen und rechtlichen Zubehör sowie allen Ein- und Aufbauten. 
 

a) Die Übergabe und Übernahme des Kaufgegenstandes in den physischen Besitz des Käufers erfolgt 
mit dem auf den Abschluss des gegenständlichen Vertrages folgenden Monatsersten 

(Vertragsstichtag). Mit diesem Tage gehen Gefahr und Zufall auf den Käufer über. Dieser Tag ist auch 

Stichtag für die Verrechnung der laufenden Nutzen und Lasten. 
 

b) Die Verkäuferin, vertreten durch das Militärische Immobilien Management Zentrum, und der Käufer 
werden bis spätestens 1 Monat nach Vertragsstichtag gemäß Punkt 4 lit. a) ein Protokoll über die 

Übergabe/Übernahme aller das kaufgegenständliche Grundstück betreffenden verfügbaren 

Verwaltungsunterlagen und Schlüssel errichten. 
 

 
5. Gewährleistung und Schadenersatz: 

 
Der Käufer hat den Kaufgegenstand eingehend besichtigt; Lage, Beschaffenheit und Zustand des 

Kaufgegenstandes sind ihm bekannt. Die Verkäuferin übernimmt keine Gewähr für eine bestimmte 

physische Beschaffenheit, einen bestimmten Zustand oder eine Verwendbarkeit des 
Kaufgegenstandes, für die Richtigkeit der angegebenen Flächenausmaße sowie für die Freiheit des 

Kaufgegenstandes von Altlasten und Bodenkontaminationen. 
 

Etwaige Rechte oder Lasten Dritter werden vom Käufer ohne Anrechnung auf den Kaufpreis mit 

übernommen und hat der Käufer die Verkäuferin diesbezüglich schad- und klaglos zu halten. 
 

Die Verkäuferin haftet jedoch dafür, dass der Kaufgegenstand frei von allen bücherlichen Geldlasten in 
das Eigentum des Käufers übergeht. 

 
Das verkaufsgegenständliche Grundstück ist als „Grünland – Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche 

(Zusatz ESG: Europaschutzgebiet)“ gewidmet und befindet sich im Naturschutzgebiet, das zum 

UNESCO Weltkulturerbe gehört. 
 

Die Flächen des verkaufsgegenständlichen Grundstücks weisen eine "hohe Gefährdung: Überflutung 
bei 30-jährlichem Hochwasserereignis" auf. Das verkaufsgegenständliche Grundstück befindet sich 

zudem innerhalb der Gefahrenzone eines 300-jährlichen Hochwasserereignisses (HQ 300). 

 
Die Verkäuferin weist ausdrücklich darauf hin und der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass das auf dem 

verkaufsgegenständlichen Grundstück befindliche Gebäude im Jahr 1978 nach den einschlägigen 
baubehördlichen, naturschutz- und wasserrechtlichen Bestimmungen für militärische Zwecke bewilligt 

und errichtet wurde und nach wie vor für militärische Zwecke gewidmet ist. Gemäß den einschlägigen 

(landes-)gesetzlichen Bestimmungen, ist daher die Nutzung des Gebäudes für nicht militärische 
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Zwecke als eine Änderung des Verwendungszwecks anzusehen, welche behördlicher Bewilligungen 

bedarf. Gemäß einer Auskunft der Gemeinde Gols, für deren Richtigkeit die Verkäuferin jedoch 
keinerlei Gewähr leistet oder Haftung übernimmt, wäre eine Weiternutzung des Gebäudes allenfalls 

möglich, sofern die Weiternutzung in Abstimmung mit dem Umweltamt und der zuständigen 

Raumplanungsbehörde erfolgen würde.   
 

Für das Betriebs-/Unterkunftsgebäude liegt ein Energieausweis vor; eine Ausfertigung des 
Energieausweises wurde dem Käufer vor Vertragsunterfertigung ausgehändigt.  

 

Die Verkäuferin leistet Gewähr dafür, dass alle bis zum Übergabestichtag des Kaufgegenstandes zu 
entrichtenden Steuern und sonstigen öffentlichen Abgaben zu den Fälligkeitsterminen fristgerecht 

bezahlt wurden. 
 

Über die in den obigen Punkten angeführten Haftungen hinausgehende gesetzliche oder vertragliche 
Ansprüche können vom Käufer nicht geltend gemacht werden, es sei denn, dass ihm Mängel oder für 

den Vertragsabschluss wesentliche Umstände von der Verkäuferin arglistig verschwiegen wurden oder 

die Verkäuferin Mängel vorsätzlich verursacht hat und der Käufer die Mängel weder kannte noch 
kennen musste. 

 
 

6. Flächenwidmungs- und Bebauungsbestimmungen: 

 
Der Käufer ist über die bestehende Flächenwidmung 

 
Grünland – Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche (Zusatz: ESG: Europaschutzgebiet) 

 

informiert und nimmt diese zur Kenntnis. Das Grundstück befindet sich im Naturschutzgebiet, das zum 
UNESCO Weltkulturerbe gehört.  

 
Die Verkäuferin weist im Zusammenhang mit der Nutzung des auf dem Grundstück befindlichen 

Gebäudes zu nicht militärischen Zwecken auf die Ausführungen in Punkt 5., sechster Absatz, dieses 
Kaufvertrages hin.   

 

 
 7. Kosten: 

 
Sämtliche mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages verbundenen 

Kosten, Gebühren und öffentliche Abgaben, einschließlich der vom Kaufgegenstand zu entrichtenden 

Grunderwerbsteuer, sowie die Grundbuchseinverleibungsgebühr hat der Käufer zu tragen. Gleichfalls 
hat der Käufer die Kosten seiner rechtsfreundlichen und sonstigen Vertretung zu tragen. 

 
 

8. Immobilienertragsteuer: 
 

Der Käufer verpflichtet sich für den Fall, dass dessen Parteienvertreter eine Selbstberechnung gemäß 

§ 11 Grunderwerbsteuergesetz 1987 – GrEStG 1987 vornimmt und auch die Immobilienertragsteuer 
abführt, sämtliche in diesem Zusammenhang entstehende Kosten des Parteienvertreters zu tragen. 

 
 

9. Grundverkehrserklärung: 
 

Der Käufer ist Deviseninländer und daher kein „Ausländer“ im Sinne des 

Burgenländischen Grundverkehrsgesetzes 2007 (Bgld GVG 2007).  
 [oder] 
Die vertretungsbefugten Organe des Käufers erklären an Eides statt, dass der Käufer seinen 
satzungsgemäßen Sitz im Inland hat, sein Vermögen sich überwiegend in inländischem Besitz befindet 

und an ihr keine „Ausländer“ im Sinne des Bgld GVG 2007 überwiegend beteiligt sind. 
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Das verkaufsgegenständliche Grundstück wurde seit dem Jahr 1977 weder ganz noch teilweise im 
Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes für land- und forstwirtschaftliche Zwecke im 

Sinne des § 2 Bgld GVG 2007 genutzt. Die nach § 5 Abs 2 Bgld GVG 2007 notwendige 

Negativbestätigung wird der Käufer auf eigene Kosten und Risiko einholen. 
 

 
10. Grundbuch: 

 

Der Käufer verpflichtet sich gegenüber der Verkäuferin innerhalb von 3 Monaten ab Unterfertigung 
des gegenständlichen Vertrages um Einverleibung seines Eigentumsrechtes im Grundbuch beim 

zuständigen Grundbuchsgericht anzusuchen. 
 

Sämtliche auf Grund dieses Vertrages vorzunehmenden Grundbuchshandlungen dürfen nur 
gleichzeitig beantragt und bewilligt werden. Der Käufer wird ermächtigt, die grundbücherliche 

Durchführung hinsichtlich sämtlicher aufgrund dieses Vertrages vorzunehmender 

Grundbuchshandlungen zu veranlassen. 
 

Sollte die Frist in Punkt 10. Absatz 1 dieses Kaufvertrages nicht eingehalten werden, behält sich die 
Verkäuferin vor, selbst das Grundbuchsgesuch um Einverleibung des Eigentumsrechtes des Käufers, 

auf dessen Kosten bei Gericht einzubringen. 

 
Die Verkäuferin wird sich bemühen, jene Informationen, die ihr bis zur Verbücherung des 

Eigentumsrechtes des Käufers als bücherlicher Eigentümer des Kaufgegenstandes zugehen, möglichst 
umgehend an den Käufer weiterzuleiten, sie übernimmt jedoch für allfällige Rechtsnachteile, die aus 

nicht bzw. nicht rechtzeitig erfolgter Weiterleitung von Informationen oder Unterlagen resultieren, 

keinerlei Gewähr oder Haftung. 
 

 
11. Versicherungsverträge: 

 
Die Verkäuferin erklärt, dass hinsichtlich des kaufgegenständlichen Grundstücks keine 

Versicherungsverträge bestehen und auch bis zum Zeitpunkt der Übergabe keine 

Versicherungsverträge hinsichtlich des kaufgegenständlichen Grundstücks abgeschlossen werden.  
 

 
12. Aufsandungserklärung: 

 

Die Republik Österreich erteilt ihre ausdrückliche und unwiderrufliche Einwilligung, dass ohne ihr 
weiteres Einvernehmen, jedoch nicht auf ihre Kosten aufgrund dieses Kaufvertrages nachstehende 

Grundbuchshandlung vorgenommen werden kann: 
 

In EZ 5230 KG 32008 Gols, bestehend aus dem Grundstück Nr. 9415/2, die Einverleibung des 
Eigentumsrechts für (Käufer einfügen). 

 

 
13. Vertragsausfertigung: 

 
Dieser Kaufvertrag wird auf Kosten des Käufers im Original in zweifacher Ausfertigung errichtet, wobei 

jede Vertragspartei ein Original erhält.  

 
Die Vertragsparteien erklären, dass mündliche Nebenabreden zu dieser Vereinbarung nicht bestehen. 
Sämtliche Erklärungen der Vertragsparteien im Zusammenhang mit diesem Vertrag bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der Schriftform. Allfällige Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages erlangen daher 
nur dann Gültigkeit, wenn sie von beiden Seiten schriftlich unter gegenseitiger Unterfertigung 

festgehalten worden sind, wobei auf Verkäuferseite zusätzlich die dort erforderlichen Genehmigungen 
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und Ermächtigungen vorliegen müssen. Das Erfordernis der Schriftform gilt auch für ein allfälliges 

Abgehen von der in diesem Vertrag getroffenen Schriftformvereinbarung. 
 

 

14. Salvatorische Klausel: 
 

Die öffentliche Ausbietung des gegenständlichen Grundstücks richtete sich in einem transparenten 
und gleichbehandelnden Verfahren an Unternehmer und Konsumenten. Soweit Bestimmungen dieses 

Vertrages Rechte von Käufern einschränken, gelten diese Einschränkungen gegenüber Verbrauchern 

nur im gesetzlich zulässigen Ausmaß. Durch die Unzulässigkeit oder Unwirksamkeit einzelner 
vertraglicher Bestimmungen unzulässig oder unwirksam sind, wird die Gültigkeit des Gesamtvertrages 

nicht berührt. Unzulässige oder unwirksame Bestimmungen sind durch solche Regelungen zu 
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn oder Zweck der betroffenen Bestimmung am ehesten 

entsprechen. 
 

 

15. Zustandekommen des Kaufvertrages: 

 
Die Bindung der Verkäuferin tritt erst mit grundbuchsfähiger Fertigung des Kaufvertrages durch die 

Verkäuferin ein. 
 

 

 

 
 

........................, am ................................... 
 

Für die Republik Österreich  

SIVBEG 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

........................, am ................................... 

 
Für den Käufer: 

 
…………………………… 
 
  



 
 

 21 

 

Strategische Immobilien Verwertungs-, Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft m. b. H.  |  Dampfschiffstraße 4  |  1030 Wien |  www.sivbeg.at 

T +43 1 715 09 00-0 | F +43 1 715 09 00-7020 | office@sivbeg.at | Firmensitz: Wien | Handelsgericht: Wien | UID: ATU62070724 | FN: 269005x 

 

6. ANHANG 

 

6.1. Grundbuchsauszug 
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6.2. DKM (Digitale Katastermappe) 
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6.3. Bestandpläne 
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6.4. Energieausweis 
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6.5. Fotodokumentation 
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6.6. Nebenkostenübersicht 
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